
der A bteilung L andw irtschaft, Bodenrecht und Boden
ordnung des R ates des Bezirkes F ra n k fu rt (O), e r
heben.
Kosten fü r das V erfahren werden nicht erhoben.

gez. K nust gez. Liebenau
Sachbearbeiter S tellvertr. A bt.-L tr.
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Urteil des Bezirksgerichts Leipzig 
vom 30. 9. 1954 
— 1 a Ks 338/54 
I  — 620/54 —

E s  w e r d e n  v e r u r t e i l t :

wegen P ropaganda fü r  den Nationalsozialism us, die 
den F rieden des deutschen Volkes und der W elt ge
fäh rdet —  Verbrechen nach der KRDir. N r. 38, 
Absehn. II, A rt. I l l  A i n  —
1. der A ngeklagte R. T. zu einer G efängnisstrafe 

von 2 — zwei — Jah ren  und 3 — drei —  Monaten,
2. der A ngeklagte L. G. zu einer G efängnisstrafe 

von 1 — einem -— Jah r.

Beiden A ngeklagten w erden die obligatorischen 
Sühnem aßnahm en nach der KRDir. N r. 38, 
Abschn. II, A rt. IX, Ziffern 3—9, die der Ziffer 7 auf 
die D auer von 5 Jah ren  auferlegt.
Den A ngeklagten w ird die seit dem 31. 7. 1954 e r
littene U ntersuchungshaft auf die erkann te S trafe 
angerechnet.
Sie haben die Kosten des S trafverfahrens zu tragen.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Am 30. 7. 1954 fuhr der A ngeklagte G. m it 7 A rbeits
kollegen nach Leipzig, um  auszugehen. U m  den Ge
b u rts ta g  des A ngeklagten zu feiern, begaben sie sich in 
das G asthaus Goldene Kugel, wo der A ngeklagte ca. 
30,— DM für alkoholische G etränke ausgab. Der Ange
k lag te selbst h a t ca. nach seinen Angaben 10 Bier und 
10 Doppelschnäpse getrunken. Von diesen 30,—  DM hat 
er ebenfalls seinen Kollegen Bier und Schnaps spen
diert. Da der A ngeklagte m it seinen F reunden vom 
H auptbahnhof aus wieder nach H ause fahren  m ußte, 
begaben sie sich nach 24.00 U hr nach dort. Der Zug 
ging ers t 3.15 Uhr, so daß sie sich noch im W artesaal 
aufhielten. D ort tran k  der A ngeklagte lediglich dunkles 
Bier. Einige seiner Freunde verließen den W artesaal. 
Als sp ä ter einer derselben wieder zurückkehrte und 
m itteilte, daß der Kollege Schulz festgenom m en worden 
sei, erk lä rte  sich der A ngeklagte bereit, zur sowje
tischen D ienststelle des H auptbahnhofes zu gehen. Der 
Kollege Schulz w ar deshalb festgehalten  worden, weil 
er n icht der A ufforderung nachgekom m en w ar, seinen 
Personalausw eis zu zeigen. Auf der K om m andantur 
h a tte  m an sich m it dem Schulz auseinandergesetzt. E r 
sollte gerade entlassen werden, als sich die Tür öffnete 
und der A ngeklagte G. den W achraum  betra t. Der A n
gehörige der sowjetischen K om m andantur wies den 
Angehörigen der Volkspolizei, den Zeugen Kipka, dar
auf hin, er solle den A ngeklagten G. aus dem W ach
raum  verweisen. Der A ufforderung kam  der Ange
k lag te n icht nach und begann sich deshalb dem Zeugen 
K ipka zu widersetzen. E r holte gerade zum  Schlage 
gegen K ipka aus, als der Zeuge Kalbitz, der beau ftrag t 
worden w ar, nach dem Zeugen K ipka zu suchen, den 
W achraum  betra t. Der Zeuge Kalbitz erkannte sofort 
die dem Zeugen K ipka durch den A ngeklagten drohende

H altung und versuchte, den A ngeklagten vor weiteren 
H andlungen gegen K ipka zurückzuhalten. Von hinten 
an den A ngeklagten herankom m end, hielt er ihn fest. 
Der A ngeklagte leistete w eiterhin W iderstand, so daß 
er in den V orraum  des W achlokals fiel. Die Polizei
angehörigen hoben ihn au f und versuchten, ihn von 
seinem falschen V erhalten zu überzeugen. Seinem Be
nehm en nach h a tte  sich der A ngeklagte beruhigen 
lassen. Als m an ihn daraufhin  losgelassen hatte , be
nu tz te  e r  die Gelegenheit und flüchtete zum  Querbahn
steig  des Hauptbahnhofes. Die Volkspolizeiangehörigen 
K ipka und K albitz liefen ihm  sofort h in terher und 
konnten ihn erneut stellen. A ber auch hier leistete der 
A ngeklagte erneut w eiterhin W iderstand, so daß alle 
drei übereinander fielen. Obwohl ein A ngehöriger der 
sowjetischen K om m andantur ebenfalls versuchte, auf 
den A ngeklagten einzuwirken, sich zu beruhigen und 
den W iderstand zu brechen, w ar dies n icht möglich. Es 
w urde daher noch ein w eiterer Angehöriger der sowje
tischen K om m andantur herbeigeholt. Inzwischen ha tten  
sich viele Menschen auf dem B ahnsteig angesam m elt. 
U nter anderem  kam  auch der A ngeklagte T. hinzu. 
Dies w ar ku rz  nachdem  dem Zeugen Kalbitz versucht 
worden war, seine Waffe zu entwenden. Aus diesem 
Grund hielt der Zeuge K albitz seine Pistole in Höhe des 
Koppelschlosses fest in der Hand. D er A ngeklagte T. 
beobachtete, wie sich der Zeuge K albitz gegen die An
griffe des A ngeklagten G. w ehrte. D er A ngeklagte G. 
stieß  bei dieser Gelegenheit m it dem Kopf an  die 
Pistole. In  der Menge w urden Rufe laut, die zum In 
halt hatten , die Volkspolizei schlage den A ngeklagten 
m it der Waffe. Dies w ar der A nlaß dafür, daß sich der 
A ngeklagte T. w eiter in  die Menge hineinbegab. Der 
Menge rief er zu: „Helft ihm doch, ih r seid doch A r
beiter, er is t auch A rbeiter.“ Zur U nterstü tzung  seiner 
W orte d iskutierte der A ngeklagte T. lebhaft m it den 
dort herum stehenden Personen. D araufhin  verengte 
sich der K reis um  die Volkspolizeiangehörigen und um 
den sich widersetzenden A ngeklagten G. Die A rbeit der 
Volkspolizeiangehörigen w urde dadurch erschwert, daß 
m an ihnen Beine stellte. Als dann der zweite Angehö
rige der sowjetischen K om m andantur kam , der eine 
Waffe bei sich trug , r iß  sich der A ngeklagte G. sein 
„Nickihemd“ vom Leib, hielt dem onstrativ dem ankom - 
menden Sowjetbürger seinen freien Körper entgegen 
und m einte: „E rschießt mich doch, h ie r is t mein H erz.“ 
Die zwei Zeugen K ipka und Kalbitz w urden dann durch 
die zwei Angehörigen der sowjetischen K om m andantur 
un terstü tz t, den A ngeklagten zur W ache zu transpor
tieren. Der A ngeklagte G. wies w ährend des Weges zu r 
W ache auf sein Herz hin, das das H erz eines Deutschen 
sei. Nachdem sich die Menschenmenge erneut wieder 
entgegen dem W achlokal bewegte, forderte der An
geklagte T. durch Handbewegungen dieselbe auf, den 
Volkspolizeiangehörigen und dem A ngeklagten G. zum 
W achlokal zu folgen. Das V erhalten der beiden Ange
klag ten  verursachte, daß sich die dort angesam m elte 
Menschenmenge durch A usrufe und durch ih r V erhalten 
gegen die Volkspolizei stellte. Der A ngeklagte T. wurde 
durch den Zeugen Schindler und einem weiteren Offizier 
der Volkspolizei zur W ache gebracht, w ährend dann 
auch der A ngeklagte G. die Menge zurückweisend er
k lärte , ich gehe alleine zum  W achlokal.

Diese Feststellungen beruhen teilweise auf den Angaben 
des A ngeklagten T. und des A ngeklagten G., die n icht 
vollständig die ihnen zur L ast gelegten Handlungen 
Zugaben. Der A ngeklagte T. will sich an  seine Äuße
rungen und seine A ufforderungen an die dort V ersam 
m elten, gegen die Volkspolizei aufzutreten, nicht e r
innern. E r behauptet, durch den Genuß von 10 dop
pelten Schnäpsen, die er in der Zeit am 30. 7. 1954 von 
22 U hr bis zum  31. 7. 1954 2 U hr getrunken haben 
will, sowie durch den aus der Menge kommenden Ruf, 
die Volkspolizei schlage m it ih rer Waffe A rbeiter, ver-
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